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AKTUELL 
Palästinenser ausgewiesen 

(spk) Sechs Angehörige der  offi
ziellen Vertretung der  Palästinensi
schen Befreiungsorganisation 
(PLO) in Athen sowie zwanzig palä
stinensische Studenten und Arbei
ter sollen in den kommenden Tagen 
aus Griechenland ausgewiesen wer
den. Sie gelten als verantwortlich 
für einen Bombenanschlag gegen 
das britische Konsulat in Patras, bei 
dem am 19. April sieben Menschen 
getötet worden waren. 

Passpflicht aufgehoben 
Die Türkei und die nur von der 

Türkei anerkannte Türkische Repu
blik Nordzypern haben die Pass
pflicht für ihre Bürger bei Reisen in 
die beiden Länder aufgehoben. 

Haft  für Ershad 
Der frühere Staatspräsident von 

Bangladesch, Hussain Mohammad 
Ershad, ist am Mittwoch von einem 
Sondergericht in der  Hauptstadt 
Dhaka wegen unerlaubten Waffen
besitzes zu zehn Jahren schweren 
Kerkers verurteilt worden. Das 
meldete die indische Nachrichten
agentur UNI.  

Wer eine Blutprobe verweigert, ist seinen Führerschein los! 
Die Regierung unterbreitete dem Landtag eine Reihe von Abänderungsvorschlägen zum Strassen verkehrsgesetz - Vierte Teilrevision 

(mö) - Motorfahrzeugführern, die eine 
Blutprobe verweigern, kann gemäss gel
tendem Recht der Führerausweis nicht 
entzogen werden. Dies soll sich schon 
bald ändern: Im Rahmen der vierten 
Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes 
schlägt die Regierung nun als neuen 
Grund für einen obligatorischen Führer
ausweisentzug den Thtbestand der Verei
telung der Blutprobe vor. Weitere Abän
derungsvorschläge haben ein umfassen
des Verbot von Radarwarngeräten, die 
Mindestdauer von Sicherungsentzügen, 
die Hinaufsetzung der zulässigen Höchst
breite der Fahrzeuge auf 2,50 Meter so
wie eine Anhebung des Gesamtgewichts 
von dreiachsigen Motorwagen mit einer 
Antriebsachse auf 22 Tonnen zum Inhalt. 
Der Landtag wird sich voraussichtlich an
fangs Juli mit der Gesetzesvorlage be
fassen. 

Das Strassenverkehrsgesetz aus dem 
Jahre 1978 ist bis heute durch drei Teilre
visionen abgeändert wurden. Landespoli
zei und Motorfahrzeugkontrolle haben 
der Regierung anfangs dieses Jahres eine 
weitere Revision vorgeschlagen, da nach 
ihrer Ansicht einige Bestimmungen kon
kretisiert und präzisiert werden sollten. 

Die Regierung hat daraufhin den nun 
vorliegenden Gesetzesentwurf erarbeitet. 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen 
und Ergänzungen erklärten sich sowohl 
die Polizei, die MFK'un&das Transport
gewerbe in ihren Stellungnahmen einver
standen. 

Vereitelung der Blutprobe 
Nach geltendem Recht ist ein Führer

ausweisentzug nicht möglich, wenn «der 
Führer die Blutprobe verweigert oder 
sich vorsätzlich einer zusätzlichen ärztli
chen Untersuchung widersetzt oder ent
zogen oder den Zweck dieser Massnahme 
vereitelt hat». Weil dies von verschiede
ner Seite und seit langem als Ungerech
tigkeit gegenüber Fahrern empfunden 
wird, denen der Ausweis wegen Ange
trunkenheit entzogen wird, soll nun ge
mäss geändertem Gesetz auch die Verei
telung der Blutprobe mit einem obligato
rischen Ausweisentzug bestraft werden. 

Die Entzugsdauer wird auf mindestens 
zwei Monate im Normalfall und auf min
destens sechs Monate im Rückfall innert 
zwei Jahren festgelegt. Fahrer, die nach 
einem Unfall flüchten oder  erst am näch
sten Tag aufgegriffen werden können 

(eine nachträgliche Blutprobe ist dann 
meist zwecklos), erfüllen laut Bericht der 
Regierung ebenfalls den Tatbestand der 
Vereitelung der Blutprobe. Für solche 
Täter sieht der Gesetzesentwurf eine 
Busse von bis zu 50 000 Franken oder 
eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Mo
naten vor. 

Mindestdauer von Sicherungsentzügen 
Eine weitere Ergänzung des Strassen

verkehrsgesetzes beinhaltet die Möglich
keit, dass die Regierung eine Zusatzaus
bildung für solche Neufahrer vorschrei
ben kann, die in verkehrsgefährdender 
Weise eine Verkehrsregel verletzt haben. 
Ausserdem schlägt die Regierung auch 
die gesetzliche Verankerung der Mindest
dauer von sog. Sicherungsentzügen vor. 
Der Ausweis kann danach auf unbe
stimmte Zeit entzogen werden, wenn der 
Führer wegen Trunksucht oder anderer 
Suchtkrankheiten (insbesondere Rausch
giftsucht), aus charakterlichen oder ande
ren Gründen nicht geeignet ist, ein Mo
torfahrzeug zu führen. Die Probezeit 
wird auf mindestens ein Jahr festgelegt; 
erst danach können die Betroffenen wie
der in den Besitz des Führerausweises 

Die konjunkturelle Abschwächung setzte sich weiter fort 
Auch im Fürstentum Liechtenstein war ein Abschwung der Wirtschaft zu registrieren - Konjunkturtest fü r  das 1. Quartal 1991 veröffentlicht 

(G.M.)  - Die Wirtschaft des Fürsten
tums Liechtenstein musste im 1. Quartal 
1991 eine konjunkturelle Abschwächung 
hinnehmen, die sich bereits in der zwei
ten Jahreshälfte 1990 abgezeichnet hatte. 
Nach dem am Mittwoch veröffentlichten 
Konjunkturtest des Amtes für Volkswirt
schaft erwarten die meisten der befragten 
Betriebe allerdings im Verlaufe des Jah
res einen befriedigenden Konjunkturver
lauf. 

Die allgemeine Lagebeurteilung in der 
Industrie und im produzierenden Gewer
be durch das Amt  für Volkswirtschaft 
weist darauf hin, dass die konjunkturelle 
Abschwächung in* den ersten Monaten 
des laufenden Jahres erhalten blieb, aller
dings in einem «entspannteren Masse». 
Das Amt für Volkswirtschaft prognosti
ziert für das 2. Quartal eine «Trendwen
de», weil nach der Befragung 85 Prozent 
der  Betriebe gewichtet nach Beschäftig
tenzahlen - einen «befriedigenden Kon
junkturverlauf» erwarten. Das abge
schwächte konjunkturelle Klima bewirkte 
im Berichtszeitraum eine «breite rückläu
fige Anlagenauslastung» in rund zwei 
Drittel der  Unternehmen, doch erwarten 
80 Prozent im Folgequartal ein «gleich
bleibendes Auslastungsniveau». D e n  im 
letzten Jahr gemachten Prognosen ent
sprechend stellten die Betriebe eine rück
läufige Tendenz bei den Auftragseingän
gen im 1. Quartal 1991 fest, während sie 
für die nähere Zukunft eine eher ausge
glichene Entwicklung erwarten. Auf  die 
Ertragsentwicklung dürfte diese Situation 
keinen grossen Einfluss mehr haben, zu
mal bereits im letzten Jahr eine kräftige 

D i e  Zukunft  planen,  o h n e  s i e  zu v e r b a u e n .  

Ertragsminderung in Kauf genommen steigenden 
wurde. rechnet. 

Beschäftigungsniveau ge-

Rückläufige Beschäftigungsentwicklung 
In Übereinstimmung mit dem konjunk

turellen Abschwung setzte sich gemäss 
dem Konjunkturtest die rückläufige Be
schäftigungsentwicklung im 1. Quartal  
fort. Eine «knappe Mehrheit» der  Unter
nehmen meldete dem Amt für Volkswirt
schaft einen abnehmenden Personalbe
stand, der  sich nach den vorliegenden 
Prognosen im Folgequartal fortsetzen 
sollte. Allerdings sind die einzelnen 
Branchen unterschiedlich betroffen: Das  
Baugewerbe rechnet nach dem saisonalen 
Personalrückgang mit einer Stabilisie
rung, während die Metallbranche, der 
grösste Wirtschaftszweig Liechtensteins, 
in 70 Prozent der Betriebe einen abneh
menden Personalbestand im 1. Quartal 
vermeldete, wobei sich dieser Trend nach 
den vorliegenden Angaben sogar in 80 
Prozent der  Unternehmen fortsetzen soll. 
Dagegen nahm sich die Nicht-Metall-
Branche als Stabilitätsfaktor aus, denn in 
über 90 Prozent der Betriebe wird rück
blickend auf die ersten Monate 1991 wie 
auch ausblickend in die nähere Zukunft 
mit einem gleichbleibenden, teilweise 

Leichter. Optimismus für die -Zukunft 
Unterschiedliche ^Erwartungen heben 

die einzelnen Branchen auch in bezug auf 
die Anlagenauslastung und die Auftrags
eingänge. Die Metallbranche, dieseit der 
Jahresmitte 1990 mit einem Abschwung 
der Konjunktur konfrontiert war, beur
teilt die nahe Zukunft wieder optimi
stisch. Die Anlagenauslastung hat in die
sem Wirtschaftssektor im 1. Quartal 
«einen markanten Einbruch» erfahren, 
wovon rund 90 Prozent der Unternehmen 
betroffen waren. Die Auftragslage kenn
zeichneten die Hälfte der Betriebe für 
den Zeitraum von Januar bis April mit 
rückläufig, die andere Hälfte konnte auf 
eine gleichbleibende Entwicklung verwei
sen. Allgemein gehen die Unternehmen 
von einer leichten Auftragssteigerung für 
die nächsten Monate aus. 

Stabilität der Nicht-Metall-Branche 
Im Gegensatz zu den Aussagen de r  

Metallbranche können die Unternehmen 
der Nicht-Metall-Branche auf eine stabile 
Entwicklung zu Jahresbeginn hinweisen, 

die sich nach allgemeiner Einschätzung 
im gleichen Ausmass weiterentwickeln 
sollte. Über 90 Prozent der  Betriebe ver
weisen auf eine gleichbleibende oder stei
gende Tendenz bei der Anlagenausla
stung im ersten Vierteljahr, die sich nflch 
dieser Einschätzung fortsetzen wird. Die 
im letzten Jahr erwartete Steigerung der 
Auftragslage hat sich nach dem Umfrage
ergebnis des Volkswirtschaftsamtes ver
wirklicht, wobei für die nähere Zukunft 
eine weitere Aufwärtsentwicklung in et
was vermindertem Mass als Prognose 
feststeht. 

Rückläufige Auftragsentwicklung im 
Baugewerbe 

Die allgemeine Lagebeurteilung des 
Baugewerbes hat  sich bei rund 80 Prozent 
der Betriebe von «gut» auf «befriedi
gend» verschoben. Allerdings ist im Bau
gewerbe der saisonal bedingte Rückgang 
der Anlagenauslastung in geringerem 
Masse als erwartet eingetreten, während 
die Auftragseingänge auf eine rückläufige 
Entwicklung im 1. Quartal hinwiesen. 
Kurzfristig wird sich nach Angaben des 
Volkswirtschaftsamtes an dieser Entwick
lung nicht viel ändern. 
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«Reformkanzler» nach bewährtem Rezept gekürt 
Couchepin machte das Rennen im sechsten Wahlgang gegen «wilden» Kandidaten Mühlemann 

Bern (AP) Das «Machtkartell» der drei 
grossen Bundesratsparteien hat auch bei 
der Wahl des «Reformkanzlers» gespielt: 
Der bisherige Vizekanzler und FDP-Kan
didat Francis Couchepin ist am Mitt
woch vom Parlament als Nachfolger von 
Walter Buser (SP) zum Bundeskanzler 
gewählt worden. Der 56jährige Walliser 
Jurist stach nach einer spannenden Aus-
marchung im sechsten Wahlgang den 
nicht offiziell kandidierenden Fritz Müh
lemann (SVP) aus. Erste Reaktionen 
zeigten, dass sich die Begeisterung über 
den Wahlausgang in Grenzen hält. 

Das zweistündige Wahlprozedere in 
der Vereinigten Bundesversammlung 
verlief erwartungsgemäss sehr spannend. 
Couchepin und der andere Vizekanzler, 
Achille Casanova (CVP), lagen in  den 
ersten drei Wahlgängen praktisch gleich-
auf, bevor sie im vierten Durchgang 
plötzlich vom Generalsekretär des Eidge
nössischen Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartements (EVED), Fritz 
Mühlemann, überflügelt wurden. Gleich
zeitig schied der SP-Kandidat Kurt Nus-
pliger mit der geringsten Stimmenzahl 

Gestern wurde der 56jährige Frangois 
Couchepin zum neuen schweizerischen 
Bundeskanzler gewählt. 
aus, nachdem den offiziellen SVP-Bewer-
ber Max Friedli schon eine Runde zuvor 
das gleiche Schicksal ereilt hatte. 

In  den Wahlgängen fünf und sechs fiel 
dann die Entscheidung zugunsten Cou-

echpins wie folgt: Offensichtlich von Tei
len der SP-Fraktion unterstützt, setzte 
sich Couchepin zunächst mit 96 Stimmen 
vor Mühlemann (76) und Casanova (64) 
an die Spitze. Der als Kronfavorit gehan
delte Tessiner CVP-Bewerber fiel damit 
mit der schwächsten Stimmenzahl aus de r  
Wahl. Um 10.00 Uhr  verkündete Natio
nalratspräsident Ulrich Bremi (FDP/ZH) 
dann die Wahl Couchepins mit 122 Stim
men bei einem absoluten Mehr von 117 
Stimmen, während Mühlemann um zwölf 
Stimmen geschlagen blieb. D e r  51jährige 
EVED-Generalsekretär, dem sein Partei
buch vor zwei Jahren schon bei der  Neu
besetzung einer Vakanz im PTT-General-
direktorium im Wege gestanden war, 
musste nach einer spannenden Aufhol
jagd einmal mehr erfahren, dass die Al
lianz der  grossen Bundesratsparteien bei 
der  Vergabe von Toppositionen in der  
Verwaltung kaum zu knacken ist. Das  
Parlament quittierte den Entscheid mit 
eher  verhaltenem Applaus, während der  
sichtlich bewegte neue Kanzler die An
nahme der Wahl erklärte und umgehend 
vereidigt wurde. 

gelangen, sofern sie ihre Sucht überwun
den haben. Beim Entzug aus medizini
schen Gründen entfällt die Probezeit. 
Präzisiert wurden in diesem Zusammen
hang auch die Modalitäten für die beding
te Wiedererteilung des Führerausweises, 
die nach Ablauf von mindestens sechs 
Monaten und unter angemessenen Aufla
gen möglich sein soll. Die gesetzliche 
Mindestentzugsdauer und die mit einem 
Sicherungsentzug verbundene Probezeit 
dürfen dabei jedoch nicht unterschritten 
werden. 

Neue Höchstbreite von 2,50 Metern 
Was vor allem den Schwerverkehr be

trifft, soll die bisher allgemein zulässige 
Höchstbreite der  Fahrzeuge von 2,30 auf 
2,50 Meter hinaufgesetzt werden. Schon 
heute sind bestimmte Strassenstücke für 
Motorwagen und Anhänger mit einer 
Breite bis zu 2,50 Meter geöffnet, die im 
übrigen laut Regierungsbericht in techni
scher Hinsicht sicherer als schmalere 
sind, weil sie u.a. eine bessere Stabilität 
aufweisen. Weiters ist im geänderten Ge-
setzesentwurf auch vorgesehen, das 
höchstzulässige Gesamtgewicht von drei
achsigen Motorwagen mit einer Antriebs
achse auf 22 Tonnen anzuheben. Die 
heute geltende Limite von 19 Tonnen ist 
nach Auffassung der  Regierung sowohl 
verglichen mit derjenigen von 25 Tonnen 
für dreiachsige Wagen mit mehr als einer 
angetriebenen Achse als auch mit den im 
Ausland geltenden Normen unverhältnis
mässig tief. Für die Heraufsetzung auf 22 
Tonnen sprechen vor allem auch die 
Schwierigkeiten im internationalen Ver
kehr. Bedenken, dass die Gewichtserhö
hung grössgre , Strassenschäden verursa
che, sind laut Regierung unbegründet. 

Striktes Verbot für Radarwarngeräte 
Schliesslich sieht eine Gesetzesände

rung ein umfassendes Verbot für Radar
warngeräte und ähnliche Vorrichtungen 
vor. D e r  Entwurf dazu lautet wie folgt: 
«Geräte und Vorrichtungen, welche die 
behördliche Kontrolle des Strassenver
kehrs erschweren, stören oder unwirksam 
machen können (z.B. Radarwarngeräte), 
dürfen weder in Verkehr gebracht oder 
erworben noch in Fahrzeuge eingebaut, 
darin mitgeführt, an ihnen befestigt oder 
in irgendeiner Form verwendet werden». 
Als Inverkehrbringen solcher Geräte und 
somit auch als strafbar gilt das Herstellen, 
Einführen, Anpreisen, Weitergeben, 
Verkaufen sowie das sonstige Abgeben 
und Überlassen. Das vorgeschlagene 
Strafmass (Busse bis zu 20 000 Franken 
oder Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten) 
gibt dem Richter einen grossen Bemes
sungsspielraum, so dass Wiederholungs
täter und schwerwiegende Delikte (z.B.  
Händler) streng bestraft werden können. 

EG verwirklicht 
Binnenmarktziele 

Strassburg (AP) Mit Ablauf der luxem
burgischen Ratspräsidentschaft Ende Ju
ni werden rund 75 Prozent der insgesamt 
282 Gesetzesvorhaben der EG zur Er
richtung des gemeinsamen Binnenmark
tes beschlossene Sache sein. Das geht aus 
einem am Mittwoch in Strassburg veröf
fentlichten Bericht der EG-Kommission 
hervor. D e r  Binnenmarkt soll vom 1. Ja
nuar 1993 an den freien Verkehr von 
Menschen, Waren, Kapital und Dienst
leistungen innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft ermöglichen. 

D e r  von EG-Kommissar Martin Ban
gemann vorgelegte Bericht räumt aller
dings ein, dass auf dem Weg zu offenen 
Grenzen noch eine Reihe von Schwierig
keiten zu überwinden sind. Das gilt insbe
sondere für die Freizügigkeit von Perso
nen, für die Angleichung der direkten 
Steuern, die Finanzdienstleistungen, die 
See- und Binnenschiffahrt, den Lkw-
Transport sowie beim Gesellschaftsrccht, 
wo vor allem die Mitbestimmung der Ar
beitnehmer im Betrieb noch nicht ausdis
kutiert ist. 


